
Bundesministerium für Gesundheit

Bekanntmachung [1202 A]
eines Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses

über eine Änderung der Schutzimpfungs-Richtlinie:
Umsetzung der STIKO-Empfehlungen/Stand: Juli 2007

Vom 18. Oktober 2007
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 18. Oktober 2007 beschlossen, die Anlage
1 der Richtlinie über Schutzimpfungen nach § 20d Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
(Schutzimpfungs-Richtlinie/SiR) in der Fassung vom 21. Juni 2007/18. Oktober 2007 (BAnz. S. 8154)
wie folgt zu ändern:
I. Die Anlage 1 der Schutzimpfungs-Richtlinie wird wie folgt geändert:
1. Der Abschnitt zur Impfung gegen Hepatitis A (HA) wird wie folgt neu gefasst:

Hepatitis A (HA) Indikationsimpfung für 
1. Personen mit einem

Sexualverhalten mit
hoher Infektions-
gefährdung

2. Personen mit häufiger
Übertragung von
Blutbestandteilen, 
z. B. Hämophilie oder 
Krankheiten der
Leber/mit Leber-
beteiligung

3. Bewohner in 
psychiatrischen
Einrichtungen oder
vergleichbaren
Fürsorgeeinrich-
tungen für Zerebral-
geschädigte oder
Verhaltensgestörte

Die serologische Vor-
testung auf anti-HAV ist
nur bei den Personen 
erforderlich, die länger in
Endemiegebieten gelebt
haben o d e r in Familien
aus Endemiegebieten
aufgewachsen sind
o d e r vor 1950 geboren
wurden.

Für Reiseschutz-
impfungen besteht kein
Leistungsanspruch.

durch Kontakt mit
möglicherweise infek-
tiösem Stuhl Gefähr-
dete inkl. Auszubil-
dende, Studenten

– Tätigkeit (inkl. Küche 
und Reinigung) in
Kindertagesstätten,
Kinderheimen u. ä.

Reisende in Regionen 
mit hoher Hepatitis-
A-Prävalenz.

Berufliche Indikationen:
– HA-gefährdetes

Personal im Gesund-
heitsdienst, z. B.
Pädiatrie, Infektions-
medizin, psychi-
atrische und Fürsorge-
einrichtungen, Asyl-
bewerberheime;

Eine erhöhte berufliche
Gefährdung durch
Hepatitis A begründet in
folgenden Bereichen
keinen Leistungs-
anspruch gegenüber der
GKV: Nach der Biostoff-
verordnung besteht ein
spezieller Anspruch
gegen den Arbeitgeber
aufgrund eines erhöhten
beruflichen Risikos. Das
ist in den folgenden in
Anhang IV der Biostoff-
verordnung genannten
Bereichen bei den auf-
geführten Expositions-
bedingungen der Fall: 
1. Behinderteneinrich-

tungen, Kinder-
stationen (Tätigkeiten
mit regelmäßigem
Kontakt mit Stuhl im 
Rahmen der Pflege von 
Kleinkindern oder
der Betreuung von 
behinderten Per-
sonen);

2. Stuhllaboratorien
(regelmäßige Tätig-
keiten mit Stuhl-
proben);

* Unter Personal* ist
medizinisches oder
anderes Fach- und
Pflegepersonal sowie
Küchenpersonal, tech-
nischer und Reinigungs-
bzw. Rettungsdienst zu
verstehen.

Bei Tätigkeiten in
Kindertagesstätten,
Kinderheimen u. ä. ist die
Gefährdungsbeurteilung
der Tätigkeit und nicht
der Beschäftigungsstatus
maßgeblich.
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3. Kläranlagen, Kanali-
sation (Tätigkeiten mit
regelmäßigem Kontakt
zu fäkalienhaltigen
Abwässern oder mit
fäkalienkontaminierten
Gegenständen);

4. Forschungseinrich-
tungen/Laboratorien
(regelmäßige Tätig-
keiten mit Kontakt-
möglichkeit zu 
infizierten Proben oder
Verdachtsproben bzw. 
zu erregerhaltigen oder
kontaminierten Gegen-
ständen oder Materi-
alien).

2. Der Abschnitt zur Impfung gegen Hepatitis B (HB) wird wie folgt neu gefasst:

Hepatitis B (HB) Grundimmunisierung im
Alter von 2, 3 und 4
sowie zwischen dem 11.
bis 14. Lebensmonat.

Bei monovalenter 
Anwendung bzw. bei
Kombinationsimpfstoffen
ohne Pertussiskom-
ponente kann die Dosis
im vollendeten 3. Lebens-
monat entfallen.

Regelungen zur Immun-
prophylaxe Neugeborener
HBsAg-positiver Mütter
oder Mütter mit unbe-
kanntem HBsAg-Status in
den Mutterschafts-Richt-
linien.

Grundimmunisierung
aller noch nicht geimpf-
ten Jugendlichen bzw.
Komplettierung eines
unvollständigen Impf-
schutzes Impfung im
Alter von 9 bis 17 Lebens-
jahren.

Indikationsimpfung für 
1. Patienten mit

chronischer Nieren-
(Dialyse)/Leber-
krankheit/Krankheit
mit Leberbeteiligung/
häufiger Übertragung
von Blut(bestand-
teilen, z. B. Hämo-
philie), vor aus-
gedehnten chirur-
gischen Eingriffen
(z. B. unter Ver-
wendung der Herz-
Lungen-Maschine),
HIV-Positive

2. Kontakt mit HBsAg-
Trägern in Familie/
Wohngemeinschaft

3. Sexualkontakt zu 
HBsAg-Träger bzw. 
Sexualverhalten mit 
hoher Infektions-
gefährdung

4. Drogenabhängigkeit,
längerer Gefängnis-
aufenthalt

5. Durch Kontakt mit 
HBsAg-Trägern in
einer Gemeinschaft
(Kindergärten,
Kinderheime, Pflege-
stätten, Schulklassen,
Spielgemeinschaften)
gefährdete Personen

6. Patienten in psychi-
atrischen Einrich-
tungen oder Bewohner
vergleichbarer Für-

Eine Wiederholungs-
impfung 10 Jahre nach
Impfung im Säuglings-
alter ist derzeit für Kinder
und Jugendliche nicht
generell empfohlen.
Kinder und Jugendliche,
die einer Risikogruppe
angehören, erhalten
eine Wiederimpfung
entsprechend den STIKO-
Empfehlungen.
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sorgeeinrichtungen
für Zerebralgeschä-
digte oder Verhaltens-
gestörte sowie Per-
sonen in Behinderten-
werkstätten

Reisen in Regionen mit
hoher Hepatitis-B-
Prävalenz bei Langzeit-
aufenthalten mit engem
Kontakt zu Einheimi-
schen.

Für Reiseschutzimpfun-
gen besteht kein Leis-
tungsanspruch.

Berufliche Indikationen:
– Gesundheitsdienst

(inkl. Labor, techni-
scher Reinigungs-/
Rettungsdienst) sowie
Personal psychi-
atrischer/Fürsorge-
einrichtungen, Asyl-
berwerberheime;
durch Kontakt mit
infiziertem Blut oder
infizierten Körper-
flüssigkeiten Gefähr-
dete, Auszubildende
und Studenten

– Möglicher Kontakt mit 
infiziertem Blut oder 
infizierten Körperflüs-
sigkeiten (Gefähr-
dungsbeurteilung
durchführen), z. B. 
Müllentsorger, indus-
trieller Umgang mit 
Blut(produkten),
ehrenamtliche Erst-
helfer, Polizisten,
Sozialarbeiter,
(Gefängnis)personal 
mit Kontakt zu
Drogenabhängigen.

Eine erhöhte berufliche
Gefährdung durch
Hepatitis B begründet in
folgenden Bereichen
keinen Leistungsan-
spruch gegenüber der
GKV: Nach der Biostoff-
verordnung besteht ein
spezieller Anspruch
gegen den Arbeitgeber
aufgrund eines erhöhten
beruflichen Risikos. Das
ist in den folgenden in
Anhang IV der Biostoff-
verordnung genannten
Bereichen bei den auf-
geführten Expositions-
bedingungen der Fall: 
1. Einrichtungen zur

medizinischen Unter-
suchung, Behandlung
und Pflege von Men-
schen und Betreuung
von Behinderten, ein-
schließlich der Berei-
che, die der Versor-
gung bzw. der Auf-
rechterhaltung dieser
Einrichtungen dienen
(Tätigkeiten, bei 
denen es regelmäßig
und in größerem 
Umfang zu Kontakt
mit Körperflüssig-
keiten, -ausschei-
dungen oder -gewebe
kommen kann;
insbesondere Tätig-
keiten mit erhöhter
Verletzungsgefahr 
oder Gefahr von 
Verspritzen und
Aerosolbildung);

2. Notfall- und Rettungs-
dienste (Expositions-
bedingungen wie vor);

3. Pathologie (Exposi-
tionsbedingungen wie
vor);

4. Forschungseinrichtun-
gen/Laboratorien
(regelmäßige Tätig-
keiten mit Kontakt-
möglichkeit zu infi-
zierten Proben oder 
Verdachtsproben bzw. 
zu erregerhaltigen oder 
kontaminierten Gegen-
ständen oder Materia-
lien).

Für betriebliche Erst-
helfer ist die Gefähr-
dungsbeurteilung der
Tätigkeit maßgeblich.
Nach Bewertung des
Ausschusses für biologi-
sche Arbeitsstoffe ist die
Tätigkeit betrieblicher
Ersthelfer i. d. R. der
Schutzstufe 1 zuzuord-
nen, für die keine Maß-
nahmen der arbeitsmedi-
zinischen Vorsorge nach
§ 15 in Verbindung mit
§ 9 der Biostoffverord-
nung gelten.
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3. Der Abschnitt zur Impfung gegen Masern wird wie folgt neu gefasst:

Masern Immunisierung begin-
nend mit der ersten Impf-
dosis im Alter zwischen
dem 11. bis 14. Lebens-
monat und Abschluss 
mit der 2. Impfdosis vor
Ende des 2. Lebensjahres
vorzugsweise mit einem
MMRV-Kombinations-
impfstoff.

Bei einer Aufnahme in
eine Gemeinschaftsein-
richtung vor dem o. g.
Impftermin erfolgt die
Impfung mit 9 Monaten.

Berufliche Indikationen: 
Ungeimpfte bzw. emp-
fängliche Personen im
Gesundheitsdienst
(außer Personal in der
Pädiatrie – vgl. hierzu
Hinweise in Spalte 3)
und bei der Betreuung
von Immundefizienten
sowie Ungeimpfte bzw.
empfängliche Personen
in Gemeinschaftseinrich-
tungen und in Kinder-
heimen (außer Personal
zur Betreuung und Pflege
von Kindern im Vor-
schulalter – vgl. hierzu
Hinweise in Spalte 3). 

Eine erhöhte berufliche
Gefährdung durch
Masern begründet in fol-
genden Bereichen keinen
Leistungsanspruch
gegenüber der GKV:
Nach der Biostoffverord-
nung besteht ein speziel-
ler Anspruch gegen den
Arbeitgeber aufgrund
eines erhöhten beruf-
lichen Risikos. Das ist in
den folgenden in An-
hang IV der Biostoffver-
ordnung genannten
Bereichen bei den auf-
geführten Expositions-
bedingungen der Fall: 
1. Einrichtungen zur

medizinischen Unter-
suchung, Behandlung
und Pflege von
Kindern sowie zur 
vorschulischen
Kinderbetreuung
(regelmäßiger, direkter
Kontakt zu Kindern);

2. Forschungseinrich-
tungen/Laboratorien
(regelmäßige Tätig-
keiten mit Kontakt-
möglichkeit zu 
infizierten Proben oder 
Verdachtsproben bzw. 
zu erregerhaltigen oder
kontaminierten Gegen-
ständen oder Materia-
lien).

4. Der Abschnitt zur Impfung gegen Varizellen wird wie folgt neu gefasst:

Varizellen Immunisierung begin-
nend mit der ersten Impf-
dosis im Alter zwischen
dem 11. bis 14. Lebens-
monat und Abschluss
mit der 2. Impfdosis vor
Ende des 2. Lebensjahres
vorzugsweise mit einem
MMRV-Kombinations-
impfstoff.

Standardimpfung mit
einem monovalenten
Impfstoff für ungeimpfte
9- bis 17-jährige Jugend-
liche ohne Varizellen-
Anamnese.

BAnz. Nr. 9 (S. 121) vom 17.01.2008



Eine erhöhte berufliche
Gefährdung durch
Varizellen begründet in
folgenden Bereichen
keinen Leistungsan-
spruch gegenüber der
GKV: Nach der Biostoff-
verordnung besteht ein
spezieller Anspruch
gegen den Arbeitgeber
aufgrund eines erhöhten
beruflichen Risikos. Das
ist in den folgenden in
Anhang IV der Biostoff-
verordnung genannten
Bereichen bei den auf-
geführten Expositions-
bedingungen der Fall: 
1. Einrichtungen zur

medizinischen Unter-
suchung, Behandlung
und Pflege von
Kindern sowie zur 
vorschulischen
Kinderbetreuung
(regelmäßiger, direkter 
Kontakt zu Kindern);

2. Forschungseinrichtun-
gen/Laboratorien
(regelmäßige Tätig-
keiten mit Kontakt-
möglichkeit zu 
infizierten Proben oder 
Verdachtsproben bzw. 
zu erregerhaltigen oder 
kontaminierten Gegen-
ständen oder Materia-
lien).

Indikationsimpfung mit
einem monovalenten
Impfstoff für 
1. Seronegative Frauen

mit Kinderwunsch
2. Seronegative Patien-

ten vor geplanter
immunsuppressiver
Therapie oder Organ-
transplantation

3. Seronegativer Patien-
ten unter immun-
suppressiver Therapie
(vgl. hierzu Anmer-
kungen in Spalte 4)

4. Empfängliche Patien-
ten mit schwerer
Neurodermitis

5. Empfängliche Patien-
ten mit engem Kon-
takt zu den unter
Punkt 2. bis 4. Ge-
nannten.

Zur Impfung serone-
gativer Patienten unter
immunsuppressiver The-
rapie sind die einschrän-
kenden Hinweise dem
Epidemiologischen Bulle-
tin, Sonderdruck Novem-
ber 2005, zu entnehmen.

Empfängliche Personen
bedeutet: anamnestisch
keine Varizellen, keine
Impfung und bei serolo-
gischer Testung kein
Nachweis spezifischer
Antikörper.

Berufliche Indikationen: 
Seronegatives Personal
im Gesundheitsdienst,
insbesondere in den 
Bereichen Onkologie, 
Gynäkologie/Geburts-
hilfe, Intensivmedizin
und im Bereich der 
Betreuung von Immun-
defizienten 

II. Die Änderung der Richtlinie tritt nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.
Siegburg, den 18. Oktober 2007

Gemeinsamer Bundesausschuss
Der Vorsitzende

H e s s
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